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 Luxembourg,   Juni 2007









  Réf.:2007/282-HF/ai
MEMORANDUM FÜR DIE ELTERN

SCHULJAHR 2007-2008

EUROPÄISCHE SCHULE LUXEMBURG I
Sehr geehrte Eltern,

Sie finden nachfolgend ein Verzeichnis mit Themenbereichen, die Informationen über verschiedene  Aspekte der Schulorganisation für das neue Schuljahr betreffen. Dieses beginnt am Dienstag, dem 4. September 2007. Der erste Schultag endet  für alle um 13.00. 

Die Ferientermine für das Schuljahr 2007-2008 sind schon mitgeteilt worden und sind für die neuen Eltern diesem Rundschreiben beigefügt.
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1. Kindergarten (Vorschule)

Das Gebäude des Kindergartens (der Vorschule) befindet sich an der Rue Richard Coudenhove-Kalergi. 


Für die Schüler, die die 1. Klasse des Kindergartens während des Schuljahres 2006-2007 besucht haben, beginnt der Unterricht am 4. September 2007.


Die neuen Schüler werden ab dem 5. September 2007 in kleinen Gruppen von je 5 Kindern nach und nach eingeschult. Dies geschieht, um eine möglichst sanfte Integration der "Anfänger" zu gewährleisten und ihnen an ihrem ersten Schultag die ganze notwendige Aufmerksamkeit widmen zu können. 


Alle Eltern der neuen Schüler müssen bis zum 25. Juli 2007 ein Eintrittsdatum mitgeteilt bekommen haben. Wenn dies nicht der Fall ist, setzen Sie sich bitte ab dem 1. September 2007 mit dem Sekretariat von Luxemburg I (Tel.: 43 20 82-468) in Verbindung.

2. Unterrichtsbeginn der Grundschule

Die Eltern der Schüler der 1. Jahrgangstufe der Sprachsektionen EN, FR und DE werden durch einen gesonderten Klassenbrief informiert.



Alle Grundschulklassen der Sprachsektionen DE- EN-ES-FI-FR-NE-PO-PLO-SW  befinden sich im Gebäude der Europäischen Schule Luxemburg I, am Boulevard des Konrad Adenauer (Haupteingang).


Um den Empfang der Schüler der 1. Jahrgangsstufe zu erleichtern, ist ihr Schulbeginn eine halbe Stunde nach dem der anderen Schüler angesetzt worden. Der Sammelpunkt für jede Sprachsektion wird durch eine Tafel mit den Abkürzungsbuchstaben der Sprachsektionen DE- EN-ES-FI-FR-NE-PO-PLO-SW aufgezeigt werden.


Dienstag 4. September 2007:  


1. Klasse  9.15 Uhr   

Sprachsektionen ENa-FI-ES-FRa-NE-SW-PO-PLO-DEa: 






Hof des neuen Gebäudes

2., 3. 4. und 5. Klasse 8.40 Uhr
Sprachsektionen ENa-DEa-FI-ES-FRa-NE-PO-PLO-SW






Hof des neuen Gebäudes


Unterrichtsschluss am

12.50 Uhr (neues Gebäude 1 + 2)

1. Schultag:


13.00 Uhr (neues Gebäude 3+4+5)
3. Erste  Sekundarschulklasse

Am ersten Schultag finden sich die Schüler der 1. Sekundarschulklasse um 8.45 Uhr auf dem Hof des Schulgeländes der Sekundarschule (hinter dem Festsaal) ein. Dort werden sie von dem Erziehungsberater der 1. Klassen, Herrn GERAERTS, aufgerufen und zu ihrer jeweiligen Klasse geführt. 

A. STUNDENPLÄNE  


Kindergarten:


Mo:



8.35 - 16.20


Mittagspause um 12.45


Di, Mi, Do, Fr:

8.35 - 12.50


(das Essen wird im Klassenraum serviert)

Das Gebäude ist ab 8.15 Uhr geöffnet.

Primarschule

Neues Gebäude

1. und 2. Klasse

Di, Do, Fr:


8.40 -12.50

Mo, Mi:


8.40 -16.20


Mittagspause von 12.00 - 13.00 

Neues Gebäude

3., 4. und 5. Klasse

Di, Do, Fr:


8.40 – 13.00


Mo, Mi:


8.40 – 16.25 oder 16.30
Mittagspause von 13.00 – 14.00

Das Gebäude ist ab 8.20 Uhr geöffnet.

Oberschule:


Mo bis Fr:


8.45 - 16.25


Mittagspause  von 12.15 -14.00 








(permanenter Service)


Das Gebäude ist ab 8.00 Uhr geöffnet.


Freie Nachmittage in der Sekundarschule

Für manche Schüler lässt es sich nicht vermeiden, dass sie auch an den eigentlich für den Jahrgang freien Nachmittagen verpflichtenden Unterricht haben. Dies betrifft Schüler, die an Nachhol- oder Stützkursen (Rattrapage oder Learning support) an gewissen Religionskursen, an Altgriechisch, zusätzlichem Irisch, Schwedisch, Finnisch oder Maltesisch teilnehmen oder SWALS-Schüler (Students Without Any Language Section) für den Unterricht ihrer Sprache I.

Die 1. und 2. Klassen haben am Dienstag und am Donnerstag jeweils am Nachmittag schulfrei.


Die 3. Klassen haben am Dienstag- und Freitagnachmittag frei.


Die 4. Klassen haben freitags nachmittags frei.


Die 5. Klassen haben am Mittwochnachmittag keinen Unterricht.


Die 6. und 7. Klassen haben keine festgelegten schulfreien Nachmittage.

B. SCHÜLERTRANSPORT


Wir ersuchen nachdrücklich um besonders vorsichtige Fahrweise und genaueste Ein​haltung der Verkehrsregeln im gesamten Bereich um die Schule. Wir bitten Sie Ihren Wagen nicht dort abzustellen, wo Sie Kinder gefährden könnten. Auf der gegenüberliegenden Seite des Boulevard Konrad Adenauer können Sie den günstig gelegenen Parkplatz benutzen.
Schülern mit einem Auto ist es streng verboten, auf dem Parkplatz vom Kindergarten zu parken.

Die Omnibusse kommen morgens zwischen 8.20 und 8.35 Uhr bei der Schule an  und fahren  zwischen 13.10 und 13.15 Uhr (das betrifft Schüler, die keinen Nachmittagsun​terricht haben) und zwischen 16.40 und 16h.45 nach dem Nachmittagsunterricht ab.
1. Kindergarten

Es wird dringend davon abgeraten, Kleinkinder unbegleitet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Kindergarten zu schicken, da der Straßenverkehr in unmittelbarer Nähe der Schule besonders dicht ist. Die Kleinkinder sollten von ihren Eltern zum Kindergarten gebracht und von dort abgeholt werden. Eine Parkfläche in der Nähe des Kindergartens steht zur Verfügung. Für die Eltern, die den Transport ihrer Kinder nicht organisieren können, wird ein Begleitdienst zwischen der Busparkzone an der Rue Léon Hengen und dem Kindergarten in Form eines Pendelbusses organisiert. Informationen dazu erhalten Sie bei den Klassenleitern.

2. Grundschule  

2.1
Die Busse kommen zwischen 8.20 und 8.35 bei der Schule (rue Léon Hengen) an und fahren zwischen 13.10 und 13.15 (für Schüler ohne Nachmittagsunterricht) und zwischen 16.40 und 16.45 (nach dem Nachmittagsunterricht) ab.
2.2
Die Kurzparkzone, die sich parallel zum Boulevard Konrad Adenauer entlang des Grundschulgebäudes erstreckt, ist für Eltern reserviert, die ihre Kinder am Morgen zur Schule bringen oder zur Mittagszeit oder nach Schulschluss abholen. Sie werden gebeten, die Beschilderung vor Ort genauestens zu befolgen und weder auf dem Bürgersteig, noch auf dem Fahrradweg zu parken.
Wir ersuchen die Eltern, die für die Schulbusse reservierten Zonen weder zu befahren noch auf ihnen zu parken. Auf dem großen Parkplatz, der auf der anderen Seite des Boulevard Konrad Adenauer – Rue Coudenhove-Kalergi können die Kinder problemlos aussteigen oder abgeholt werden.

Die Kinder dürfen am Morgen nur bis zu den Außentoren der Schule bzw. des Pausenhofs gebracht und dort nach dem Unterricht wieder abgeholt werden.


Es ist nicht gestattet, Kinder selbst bis zur Klasse zu bringen bzw. dort oder auf den Fluren zu warten um die Kinder abzuholen.

Um Zutritt zu den Gebäuden zu erhalten, erhalten die Eltern vom Hausmeister oder dem Sicherheitspersonal gegen Vorlage eines Lichtbildausweises einen Besucheranstecker .
3.
Städtische Buslinien

Für die Schüler der Oberschule

Die Schüler der Oberschule, die die Stadtbusse benützen, erhalten im Sekretariat der Administration gratis bis zum 19. Oktober eine "blaue Karte".


Für die Schüler der Grundschule und des Kindergartens

Für die Schüler der Grundschule und des Kindergartens gibt es keine Gratisabgabe der "blauen Karte". Die Eltern müssen sich an die Verkehrsbetriebe der Stadt Luxemburg wenden (im Untergeschoss des Centre Aldringen).

4.
Privatbuslinien

Für die Schüler des Kindergartens, der Grundschule und  der Oberschule

Die Benutzung der Privatbusse ist im Sekretariat der "Association des Transports" der Europäischen Schule, Bâtiment SCHUMAN Tel: 43002-3945, Fax.: 43002-4572 zu beantragen. 

C. SCHULGELD    

1. Neue Gebühren

Der Oberste Rat hat das Schulgeld für Kinder von Eltern, die nicht bei den Behörden der Gemeinschaft beschäftigt sind (Kategorie III), für 2006-2007 wie folgt festgesetzt:

·  Kindergarten:

2.496,92 €

· Grundschule:

3.433,32 €
· Oberschule:

4.681,80 €


Für Familien mit mehreren Kindern auf der Schule werden folgende Ermäßigungen gewährt:

· halbes Schulgeld für das 2. Kind

· ein Viertel des Schulgeldes für das dritte und für jedes weitere Kind bis zu einem     
Schulgeldminimum von 1.248,46 € pro Kind und Jahr.


Das Schulgeld, das von Eltern zu zahlen ist, die bei der NAMSA beschäftigt sind, beträgt 2007-2008:

· Kindergarten:

5.061,69 €

· Grundschule:

7.134,35 €
· Oberschule:

9.475,63 €

Jede Änderung der familiären oder beruflichen Situation muss unverzüglich dem Sekretariat mitgeteilt werden.
2. Zahlungsmodus
Eltern, die Schulgebühren zahlen müssen, verpflichten sich diese gemäβ folgendem Zahlungsmodus zu begleichen.
a) Ersteinschreibung eines Kind in die Europäische Schule

Gemäß Beschluss des Obersten Rates vom April 2005 ist bei der Einschreibung eines Kindes eine Vorauszahlung in Höhe von 25 % des Schulgeldes vor dem 15.8.2007 zu leisten, um diese zu bestätigen.

Betroffene Eltern werden  zu gegebener Zeit eine Rechnung in Höhe  dieser Vorauszahlung erhalten.
b) Eltern, deren Kinder die Europäische Schule bereits besuchen

Gemäß Beschluss des Obersten Rates vom April 2005, müssen alle Eltern der Kategorie III bis spätestens zum 30. Juni eine Anzahlung von 25 % des Schulgeldes leisten, um die bestehende Einschreibung aufrecht zu halten.

Diese Eltern werden im Laufe des Monats Mai eine Zahlungsanfforderung erhalten.

c) Allgemeine Regelungen, die für alle Eltern gelten

Die restlichen 75 % müssen bis spätestens 30 Tage nach dem Erstellungsdatum der Rechnung beglichen werden. Diese Rechnung wird im Oktober ausgestellt.

Wenn die Eltern vor dem 30. Juni (b) oder dem 15. August (a) ein Domizilierungsformular unterschreiben, ist es gestattet, den Restbetrag  in Höhe von  75 % gemäß eines Staffelungsplanes wie folgt zu begleichen:






25 % im November 2007





25 % im Januar 2008





25 % spätestens im März 2008
Wichtiger Hinweis:
Kinder, für die die Vorauszahlung nicht termingerecht geleistet worden ist, sind nicht in die Schule aufgenommen.

Außerdem werden Schüler, für die am Ende des Schuljahres das geschuldete Schulgeld nicht vollständig  bezahlt worden ist, von den Schülerlisten gestrichen und werden im nachfolgenden Jahr nicht mehr in die Europäische Schule aufgenommen. Der geschuldete Betrag wird über den Gerichtsweg eingeklagt.

3. Ermäßigung des Schulgeldes

Der Verwaltungsrat kann das Schulgeld ermäßigen, wenn das monatliche Nettoeinkommen einer Familie (Familienzuschüsse eingerechnet) eine bestimmte Höhe nicht überschreitet. Die Einkommensgrenzen werden periodisch angepaßt. Anträge auf Ermäßigung müssen vor dem 30. November des Jahres an den Direktor der Europäischen Schule gerichtet werden. Die von der Schule verlangtem Belege müssen  bis spätestens zum 30. Januar eingereicht werden; die Akten werden streng vertraulich behandelt.


Diejenigen Eltern, deren Kinder in den 2 Schulen eingeschrieben sind, senden ihre Anfrage zum Nachlass der Schulgebühren an Luxemburg I.


Anträge auf Hilfe können auch an die Elternvereinigung geschickt werden, die über einen eigenen Sozialfonds verfügt. Um Hilfe im Anspruch nehmen zu können, muss man Mitglied der APEEE sein.

D. KANTINENSERVICE    

Die Schulkantine wird seit September 2006 durch die Firma LUXREST (Tel.: 26 43 21 86) betrieben.
1.  Die Hauptkantine ist täglich von Montag bis Freitag 12.15-14.00 Uhr geöffnet. Auch Schüler der Sekundarschule, die keinen Nachmittagsunterricht haben, können dort ihre Mahlzeit einnehmen.


Die Schüler des Kindergartens, die sich per Abonnement in der Schulkantine angemeldet haben oder die belegte Brote mitbringen, nehmen ihre Mahlzeit am Montag in ihrem Klassenzimmer ein. 

Die Schüler der Grundschule nehmen ihre Mahlzeit im neuen Kantinengebäude in dem Speisesaal ein, der für die Grundschule reserviert ist. Die Kinder können auch belegte Brote mitbringen. („Tartinistes“) 

Für die Schüler der Sekundarschule werden zwei oder drei Menus und Sandwichs sowie verschiedene Getränke angeboten.

2. In der Cafeteria der Sekundarschule können alle Schüler Getränke und Snacks kaufen. Nur Schüler der 4. und 7. Klassen dürfen während der Öffnungszeiten in der Cafeteria bleiben (von 8.00 bis 14.00 Uhr).
3.  Zeitplan der Mahlzeiten
· Kindergarten:

nur Montag zwischen 11.45 und 12.30 Uhr (im Gebäude des Kindergartens)

· Grundschule:

Montag und Mittwoch






1. und 2. Schuljahr: 12.00 - 13.00 Uhr







3. 4. und 5. Schuljahr: 13.00 - 14.00 Uhr







Speisesaal, der für die Grundschule reserviert ist.

· Oberschule:

von Montag bis Freitag:










Durchgehende Essensausgabe von 12.15 bis 14.00 Uhr






Speisesaal, der für die Oberschule reserviert ist.


4. Die Regelung der Kosten für die Mahlzeiten erfolgt für den Kindergarten und die Grundschule auf Abonnementsbasis. 

Für die Schüler des Kindergartens sind die Getränke  in den Abonnementsgebühren eingeschlossen.


Die Mahlzeiten werden im Voraus der Firma LUXREST (Tel.: 26 43 21 86) auf der Basis eines Trimesterabonnements bezahlt. Der Bertrag variiert dabei je nach der Anzahl der Tage pro Trimester, an denen die Schüler in der Kantine essen. (Die Zeiten für die Schulreisen, Grün-,  Meer- und Schneeklassen sind bereits berücksichtigt).


Die Mahlzeiten, die nicht eingenommen werden, werden nur ab einer Abwesenheit von 2 aufeinander folgenden Wochen  wegen Krankheit bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung zurückerstattet.


Eltern, die kein Abonnement abschließen, bezahlen automatisch die Gebühr für Selbstverpfleger „tartinistes“.

5.
Die Regelung der Kosten für Mahlzeiten, Snacks, Nachspeisen und Getränke erfolgt mittels einer speziellen elektronischen Karte für den Bereich der Sekundarschule. Diese Karte wird von der Schule besorgt. 


Elektronische Zahlkarten, die voriges Jahr umsonst verteilt werden konnten, sind noch gültig. Ist diese Karte verloren, muss der Schüler 15€ für eine neue Karte bezahlen. Der Preis einer Karte für neue Schüler beträgt 10 €.
 

E. AKTIVITÄTEN AUSSERHALB DES UNTERRICHTS    

Diese werden gemeinsam von der Elternvereinigung und der Schule organisiert. Am ersten Schultag werden an alle Eltern Rundschreiben verteilt, die sie genau über die angebotenen Veranstaltungen informieren. Die Eltern werden gebeten, die Anmeldeformulare rechtzeitig einzugeben. Der Jahresbeitrag hängt von der Dauer der Aktivität ab. Die Aktivitäten beginnen allgemein Mitte Oktober und laufen entsprechend dem Programm entweder bis Ostern, Christi Himmelfahrt oder Pfingsten.

Frau Marie-Hélène FELT ist zuständig für die Koordination aller außerschulischen Aktivitäten. Ihr Büro befindet sich im Verwaltungsgebäude von Luxemburg I (Tel.: 43 20 82-234) und Sie ist dort den ganzen Montag, und am Dienstag- und Donnerstagnachmittag anzutreffen.

F. BIBLIOTHEK   

Bücherdatenbank:

Seit kurzem kann man die 22.000 Bücher der Bibliothek in der Bücherdatenbank finden. In der Schule kann man Zugriff auf die Datenbank haben, wenn man „Library online“ auf unserer Intranet-Empfangseite (http://linux:8080/Support) auswählt.

Außerhalb der Schule kann man den Katalog unter http://www.bnl.lu finden. Begeben Sie sich auf die Such-Seite („Search“), dann wählen Sie „Onlinekatalog“ aus, und schon sind Sie auf unserer Seite.

Hierbei handelt es sich um einen gemeinsamen Katalog von verschiedenen luxemburgischen Bibliotheken. Wenn Sie Ihre Suche auf unsere Bibliothek begrenzen wollen, fügen Sie „ECEL“ als Stichwort zu Ihrer Suche hinzu.

Elektronischer Bücherverleih

Seit 3 Jahren läuft der Verleih der Bücher über den  PC. Um ein Buch auszuleihen, braucht man unbedingt einen Schülerausweis mit dem Strichcode der Bibliothek.

Der Empfang in der Bibliothek

Die Bibliothek ist von 8.20 Uhr bis 11.10 Uhr und von 11.25 Uhr bis 16.25 Uhr geöffnet, am Montag und Mittwoch bis 17 Uhr. Die Bibliotheksordnung ist Bestandteil der Schulordnung.

Einführungskurse (mit ihren Lehrern) in die Bibliothek und Büchersuche sind anfangs des Jahres. Für die Schüler der 1. bis 4. Klasse sind Einführungskurse in die Bibliotheksbenutzung vorgesehen.

Neben den Büchern und mehreren Zeitschriften stehen noch 9 PCs zur Verfügung der Schüler (nur für pädagogische Aufgaben.

G. MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG   

1.
Erste Hilfe und Notdienst:

1.1 
Die Krankenstationen der beiden Schulen Luxemburg I und Luxemburg II teilen sich die medizinischen Betreuung des Kindergartens.

1.2
Die Krankenstation der Grundschule der Europäischen Schule Luxemburg I im Erdgeschoß des Blocks B des neuen Grundschulgebäudes ist geöffnet: montags von 8.40 -16.30, dienstags und donnerstags von 9.30 - 13.00 und mittwochs und freitags von 8.40-12.30 Uhr.

1.3
Die Krankenstation der Sekundarschule befindet sich im Erdgeschoß des Blocks C (Zimmer C-002) des Sekundarschulgebäudes und ist jeden Tag von 8.30 bis 16.45 Uhr geöffnet.



Wenn die ärztlichen Untersuchungen durchgeführt werden, ändern sich diese Sprechzeiten. Diese werden in der Krankenstation ausgehängt.


Im Falle eines Unfalls werden die Schüler direkt in die diensthabende Klinik gebracht, und die Eltern werden sofort telefonisch verständigt. 

Die Eltern müssen innerhalb von 3 Tagen einen Fragebogen ausfüllen und an die Krankenschwester zurücksenden, damit es der Schule möglich ist, eine Unfallerklärung abzugeben. Dieser Fragebogen ist bei unserem schulmedizinischen Dienst erhältlich.


Vor Beginn eines JEDEN Schuljahres werden die Eltern gebeten, der Schulleitung und der Krankenstation folgende Informationen mitzuteilen:

a) 
jedes Gesundheitsproblem, das eine spezielle und sofortige Behandlung benötigt. Im Interesse des Kindes werden diese Informationen an die Krankenschwester und die betroffenen Lehrkräfte weitergeleitet.

b)
jede Änderung der privaten und dienstlichen Telefonnummer und, gegebenenfalls,  die Daten der Person, die im Fall der Abwesenheit der Eltern zu kontaktieren ist.

c)
während des Schuljahres muss jede Änderung des Gesundheitszustandes des Kindes per Brief an die Direktion (!) angezeigt werden.

d) 
Jedes medizinische oder psychologische Problem, das besondere Maßnahmen bei den Tests (Klassen 1-3) oder Semesterabschlussprüfungen (Compos) (Klassen 4-6) erfordert (z.B. zusätzliche Zeit) muss der Schulleitung bis spätestens 21. September 2007 schriftlich mitgeteilt werden. Ein entsprechendes fachärztliches medizinisches/psychologisches Attest ist beizufügen. Für die Abiturprüfungen muss der Antrag unbedingt am Anfang der 6. Klasse gestellt werden.
2. 
Schulärztliche Untersuchungen:

Die Schulen beschäftigen 2 Ärzte in Teilzeit.


Die Untersuchungen für die Schüler des Kindergartens, der Grundschule und der Oberschule finden jedes 2. Jahr statt und sind obligatorisch.

Hat ein Schüler eine ansteckende Krankheit, werden die Eltern gebeten, sofort die Schule zu benachrichtigen und sich entsprechend den Quarantäne - Anweisungen zu verhalten. Das betroffene Kind darf die Schule erst wieder besuchen, wenn ein Attest des Schularztes  oder des Facharztes vorliegt. 

3.
Soziale und psychische Betreuung:

Die Schulen haben enge Kontakte zum sozialen und schulpsychologischen Dienst des luxemburgischen Erziehungsministeriums. Eltern, deren Kinder Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten haben, werden gebeten, sich an die Direktion zu wenden.

H. INFORMATIONEN ÜBER WEITERBILDUNG UND BERUFE  


Berufsberater aus den verschiedenen Ländern der Europäischen Union kommen in die Schule und können von Eltern und Schülern konsultiert werden. Ein Dokumentations- und, Informationszentrum für Universitätsstudiengänge und berufliche Ausbildungen befindet sich in der Sekundarschule (Zimmer A-010)


Eltern und Schüler, die spezifische Informationen suchen, können sich an folgende Lehrer wenden:


Belgien 
(auf Niederländisch):

:Herr DE PAUW

Belgien
(auf Französisch)

:Herr GILBART

Dänemark





:Herr SCHJØDT

Deutschland




:Frau NÜCHTERN


Finnland





:neuer Lehrer

Frankreich





:Herr ENEAU

Griechenland




:neuer Lehrer

Großbritannien



:Frau WEAVER

Italien





:neuer Lehrer

Irland





:Frau MURPHY

Luxemburg





:Herr MOUSEL

Niederlande




:Frau LAMMENS

Portugal





:Herr PERREIRA

Spanien





:Frau GUTIERREZ

Schweden





:Herr HEDBERG

Beratung

Ein Beratungslehrerteam, das auf freiwilliger Basis arbeitet, steht den SchülerInnen in deren Freistunden zur Verfügung. Eine Liste mit den verantwortlichen Lehrkräften des Beratungszentrums wird am Anfang des Jahres ausgeteilt.

Die Gespräche werden streng vertraulich behandelt.

I. FÄCHERWAHL IN DER SEKUNDARSCHULE  

Dies ist eine kurze Zusammenfassung, die keinesfalls die „Allgemeine Schulordnung der europäischen Schulen“ ersetzt.

Die Fächerwahl wird schon im Laufe des Vorjahrs getroffen (in der Regel im Februar).

1. Klasse

Keine neue Wahlmöglichkeit. Auswahl nur zwischen Religion und Moral, Irisch (nur für Schüler irischer Nationalität), Finnisch (für Schüler finnischer Nationalität in der schwedischen Sektion) und Schwedisch (für finnische Schüler in der finnischen Sektion).

2. Klasse

Dritte Sprache: Sie muss eine der offiziellen Sprachen der Europäischen Union sein; ein Kurs findet statt, wenn es mindestens 10 interessierte Schüler gibt. Ausnahmen bestehen für Irisch (für Schüler irischer Nationalität) und für Niederländisch (für französischsprachige belgische Schüler), die „geschützte“ Sprachen sind. Die dritte Sprache ist bis zum Ende der 5. Klasse verpflichtend und kann zum Abitur gewählt werden.

Die griechischen Schüler in der griechischen Sektion können einen zusätzlichen Kurs in Altgriechisch belegen, der bis zum Ende der 5. Klasse geführt wird.

Die Wahlfächer der 1. Klasse können geändert werden.

3. Klasse

Zwei Fächer müssen aus Latein (4 Wochenstunden), Kunsterziehung (2 Wochenstunden) und Musikerziehung (2 Wochenstunden) gewählt werden. Es ist nicht möglich, Latein später zu beginnen. Der Kurs wird nur mit einer genügenden Anzahl von Schülern weitergeführt. Kunst und Musik können in der 4. Klasse oder sogar noch in der 6. Klasse gewählt werden (selbst von Schülern, die das Fach in der 3. Klasse nicht gewählt hatten), wenn der Schüler genügend Wissen und Interesse für das jeweilige Fach bekundet.

Die in der ersten Klasse gewählten Kurse sowie Altgriechisch können geändert werden.
4. und 5. Klasse

Die Schule organisiert einen Informationsabend für die Eltern, und eine detaillierte Informationsbroschüre wird an die Schüler verteilt. Es gibt die Wahl zwischen Mathematik 4 oder 6 Wochenstunden. Diese Wahl kann Auswirkungen auf zukünftige Wahlfächer haben (Mathematik und Naturwissenschaften in der 6. Klasse und Universität). Es ist möglich, nach dem ersten Semester oder am Ende der 4. Klasse von Mathematik 6 auf 4 Wochenstunden zu wechseln.

Die Optionsfächer werden nach der Liste gewählt: Latein, Altgriechisch (Anfänger), Wirtschaft (in LII), L IV (Anfänger; eine der Sprachen der EU), Kunst, Musik, Informatik. (Diese drei Fächer wenn möglich in Sprache II)
Diese Optionsfächer werden nur eingerichtet, wenn es genügend Schüler gibt (Minimum 5). Ihre Weiterführung über die 5. Klasse hinaus ist nicht garantiert.
Die Gesamtstundenanzahl muss zwischen 31 und 35 (bei Mathematik 4) und zwischen 33 und 35 Wochenstunden (bei Mathematik 6) betragen. 
Auβer der oben genannten Änderung in Mathematik und eventuell einer Änderung in Religion/Moral, wird keine Änderung der Wahlfächer im Laufe der 4. und 5. Klassen erlaubt, auch nicht zwischen diesen beiden Klassen.
6. und 7. Klasse

Die Fächerwahl ist auf diesem Niveau sehr kompliziert. Es werden daher Informationsveranstaltungen für die Schüler und die Eltern abgehalten. Die Schüler erhalten außerdem eine detaillierte Informationsbroschüre. In diesem Rahmen können nicht alle Möglichkeiten aufgelistet werden, doch muss man die folgenden Punkte beachten:

Die Fächer sind in drei Kategorien eingeteilt: Pflichtfächer, Optionsfächer und Zusatzfächer. Die Options- und Zusatzfächer finden nur bei genügender Schülerzahl statt und können von stundenplantechnischen Vorgaben abhängen. Gewisse Fächer müssen bereits in der 3. oder 4. Klasse gewählt worden sein: Latein, Altgriechisch, Wirtschaft, Sprache IV. Für Kunst, Musik und Informatik ist Grundwissen aus der Schule oder von außerhalb nötig. Die Schüler sollten wirklich an ihren zukünftigen Bildungsweg denken, wenn sie die Fächer für die 6. Klasse wählen. Manche Mitgliedsstaaten entsenden auch professionelle Bildungsberater, um die Wahl zu vereinfachen.

Allgemeine Bemerkungen

Um die letzten Jahre an der Europaschule zu bestehen, ist ein gutes Niveau in der Sprache II unbedingt nötig. Diese wird als Unterrichtssprache von der 3. Klasse an in Geschichte und Geografie verwendet, zusätzlich von der 4. Klasse an auch in Wirtschaftskunde und nach Möglichkeit in Kunst, Musik und Informatik.

Für den Fall, dass eine Option mangels einer ausreichenden Schülerzahl oder aus stundenplantechnischen Vorgaben nicht angeboten werden kann (in der 6. oder 7. Klasse), wird versucht, den Schülern die Möglichkeit zu geben, diese Option in der Sprache II zu belegen.

Zusätzliche Informationen

Man findet zusätzliche Informationen auf der Website der Europäischen Schulen: http://www.eursc.org oder auf der Website  der Europaschule Luxemburg http://www.euroschool.lu/luxschool/index.php, 
Spezifische Fragen können an 

Herrn Möller für die Klassen 1 bis 3       
Tel: 43 20 82 246
E-Mail: hans_martin.moeller@eursc.org

Herrn Guneratne für die Klassen 4,5
Tel: 43 20 82 251
E-Mail: wyn.guneratne@eursc.org

Und Herrn Thorsen für die Klassen 6,7  
Tel: 43 20 82 250
E-Mail: jens.thorsen@eursc.org

gerichtet werden.

Der Wechsel eines Faches
Jede Anfrage, die Wechsel von Fächern für das folgende Jahr betrifft, einschließlich die Religion, muss spätestens vor Ende Februar bei der Schulleitung eingereicht worden sein. Bei Anfragen von Schülern der 3. und 5. Klasse, welche ihre Fächerwahl für das 4. beziehungsweise für das 6. Jahr ändern wollen, wird die Schule bei späteren Änderungswünschen eine gewisse Flexibilität zeigen.
Eine Anfrage für den Wechsel von Sprache 2 (L2) oder Sprache 3 (L3) (die ausnahmslos vor Ende Februar eingereicht werden muss) muss mit dem Einverständnis des betroffenen Lehrers getroffen werden und ist abhängig von einem Sprachtest, welcher Ende Mai stattfindet. Ein solcher Wechsel ist nicht möglich zwischen der 4. und 5. Klasse. Ein Wechsel der 2. Sprache zu Beginn der 6. Klasse bedeutet nicht automatisch, dass die Vehikularsprache sich ändert.

J. ZEUGNISSE   


Grundschule:

Die Kinder erhalten Zeugnisse:


1.mündliche Information im November 2007









2. Zeugnis im Februar 2008









3. Zeugnis im Juli 2008

Sekundarschule:


Klasse 1 - 3

Ende Dezember 2007
:
1. Trimesterzeugnis





Ende März 2008:

2. Trimesterzeugnis




Ende Juni 2008:

3. Trimesterzeugnis


Klasse 4 - 6

Mitte November 2007: 
Schulnachricht über die ersten 6 Wochen




Ende Januar 2008:

1. Halbjahreszeugnis





Ende April 2008:

Schulnachricht




Anfang Juli 2008:

2. Halbjahreszeugnis


Klasse 7


Ende Februar 2008:

Halbjahreszeugnis





Ende Mai 2008:

Vornote
Um es den Schüler der 4. bis 6. Klassen zu ermöglichen, von den Ergebnissen der Prüfungen, die am Jahresende stattfinden, Kenntnis zu nehmen, sind die Lehrer gebeten, diesen vor der Klassenkonferenz, eine Unterrichtsperiode der zwei letzten Schulwochen vorzuschlagen. 

Die Eltern der Schüler der 4. bis 6. Klassen können von Montag, 9. bis Donnerstag 12. Juli zwischen 10.00 und 12h.00 Uhr im Saal der Erziehungsberater, der sich in Erdgeschoss des B-Gebäudes der Sekundarschule befindet, Einsicht in die Prüfungsarbeiten ihrer Kinder nehmen.
K. ELTERNABEND    


Zu bestimmten Terminen werden für die einzelnen Stufen und Klassen Elternabende durchgeführt. Zu gegebener Zeit werden diese durch Rundschreiben an die Eltern angekündigt


Mehrere wichtige Informationstreffen stehen bereits fest:


- Für die Eltern der Kinder aus dem Kindergarten

  Mittwoch 12. September 2007, um 19.30 Uhr, im Kindergarten


- Für die Eltern der Schüler des 1. Grundschuljahres:


  Montag 10. September 2007, um 19.30 Uhr, in der Grundschule


- Für die Eltern der Schüler des 2. Grundschuljahres:


  Donnerstag 6. September 2007, um 19.30 Uhr, in der Grundschule


- Für die Eltern der Schüler des 3. Grundschuljahres:


  Dienstag 11. September 2007, um 19.30 Uhr, in der Grundschule


 - Für die Eltern der Schüler des 4. Grundschuljahres:


  Donnerstag 13. September 2007, um 19.30 Uhr, in der Grundschule


- Für die Eltern der Schüler des 5. Grundschuljahres:


  Dienstag 18. September 2007, um 19.30 Uhr, in der Grundschule


- Für die Eltern der Schüler SWALS der Sekundarstufe:


  Mittwoch 19. September 2007, um 19.00 Uhr, in der Sekundarschule


- Für die Eltern der Schüler der 1. Sekundarstufe:


  Mittwoch 19. September 2007, um 20.00 Uhr, in der Sekundarschule


Das Ziel dieser Treffen ist es, die Eltern über den künftigen Schulalltag, die Lehrpläne und die Unterrichtsmethoden zu informieren und sie mit den Klassenlehrern bekannt zu machen.
L. KONTAKTE ZUR SCHULE  LUXEMBURG I 

 
Die Schule ist erreichbar unter                   



Tel

43 20 82 -1 













Fax 

43 20 82-344


Direktor:


        








432082-1    

Assistentin des Direktors



Frau G. OLSEM    

432082-228

Stellvertretende  Direktorin der Sekundarschule:
Frau A. RUIZ ESTURLA
432082-1


Stellvertretende  Direktorin der Sekundarschule:
Frau 



432082-1










U.GRANKVIST-NYBACKA



Sekretärin der Stellvertretenden Direktorinnen
Frau V. LABIS

432082-397




Haupterziehungsberater(Oberschule)

Herr R. ANCART  

432082-240










Frau M.P. PELIKAN

432082-218

Koordinator für die Orientierungsstufe
 
Herr H.M. MŐLLER 

432082-246







e-mail: hans_martin.moeller@ eursc.org


Koordinator für 4.+ 5.Klassen Sek. Schule 
Herr W. GUNERATNE
432082-251









e-mail: wyn.guneratne@ eursc.org


Koordinator für 6.+ 7.Klassen Sek. Schule 
Herr J. THORSEN

432082-250









e-mail: jens.thorsen@ eursc.org


Stellvertretender Direktor des Kindergartens 
 Frau M.J. LOUREIRO
432082-468

und der Grundschule

Sekretariat






Frau M.F. RIHOUX

432082-468













oder
432082-433

          







                    





Verwaltungsdirektor



Herr R. KREMER 

432082-235

Leiterin der Buchhaltung 



Frau  M. DELBAUVE

432081-233


Schulgeld






Frau J. SZYMCZAK

432082-232

Krankenschwestern: 




- Oberschule 
 


Frau D. RIES


432082-268 




- Grundschule



Frau. F. SCHLIM

432082-446

Schulwart 



der Sekundarschule


 Herr A. KARIGER/S.FELTES  432082-241 



der Primarschule


 Herr F. WEIDERT

432082-252



des  Kindergartens


 Herr G. REKAD 

432082-211
Das Lehrpersonal kann nicht telefonisch erreicht werden.
Auch die Lehrer stehen zu Einzelgesprächen auf Voranmeldung zur Verfügung. Eine Liste mit den

Sprechstunden der Lehrer wird zu Beginn des Schuljahres verteilt. Terminvereinbarungen können über

die Schüler getroffen werden.

Der Direktor, seine Stellvertreter und die Koordinatoren der Sekundarschule sind nach Voranmeldung
zu sprechen.

Die Direktoren und die Lehrer bitten darum, ihnen das Thema des Gesprächs im Voraus mitzuteilen.
SEKUNDARSCHULE

Bei Fragen der Eltern sind zuerst folgende Personen zuständig (siehe auch unter Beratungsdienst):

· Der Erziehungsberater des betroffenen Jahres für Abwesenheits- oder Diziplinarprobleme
· Der Lehrer für Probleme, die Lernfähigkeiten oder den Fachunterricht betreffen

· Der Erziehungsberater, der Klassenlehrer oder jeder andere Lehrer bei Sozialisierungs- und Integrationsproblemen in der Klasse/Gruppe.

· Der Schulstufenkoordinator für Fragen bezüglich der Anmeldung oder die Wahlfächer.

· Der Berufsberater der betroffenen Sprachsektion für Fragen über die Schullaufbahn.

Die stellvertretenden Direktorinnen in der Sekundarschule oder der Direktor der Schule sind erst zu kontaktieren, wenn keine Lösung zu dem Problem gefunden werden konnte.

M. ABWESENHEIT VON DER SCHULE    

Wenn ein Kind wegen Krankheit für einige Tage die Schule nicht besuchen kann, werden die Eltern gebeten, dem Sekretariat vor 10 Uhr  Bescheid zu geben. Ein Schüler, der länger als 2 Tage fehlt, muß eine schriftliche Entschuldigung sowie ein ärztliches Attest vorweisen, bevor er wieder am Unterricht teilnehmen kann. Bei Abwesenheiten bis zu 3 Tagen ohne ärztliches Attest oder vorherige Genehmigung geben die Schüler die schriftliche Entschuldigung der Eltern vor Unterrichtsbeginn ab.

· Kinder aus dem Kindergarten und Grundschüler 

  
  

geben diese Entschuldigung ihrem Klassenlehrer
·   Sekundarschüler werfen sie in den dafür vorgesehenen Briefkasten in der Eingangshalle.    Wenn ein Oberschüler aus irgendeinem Grunde keine schriftliche Entschuldigung vorweisen kann, muß er darüber Herrn ANCART oder, in dessen Abwesenheit, Frau PELIKAN informieren, bevor er wieder in seine Klasse geht. (siehe die internen Vorschriften der Sekundarschule)
Ein Schüler kann nur auf Grund eines ärztlichen Attestes mit schriftlicher beigefügter Anfrage der 

Eltern an die Schulleitung vom Sportunterricht oder vom Schwimmen befreit werden. Diese Befreiung 
durch die Schulleitung ist auf 1 Trimester beschränkt, kann aber durch ein neues Attest verlängert 
werden. Die Schulleitung kann den Schularzt beiziehen.
Außer in Fällen rechtmäßig attestierter Krankheit kann nur der Direktor einen Schüler von der

Schule beurlauben. Außer in Fällen höherer Gewalt muß eine solche Beurlaubung mindestens eine
Woche vorher vom Erziehungsberechtigten beantragt werden. Der Antrag muss schriftlich gestellt 
werden und begründet sein.

Außer in den in der Allgemeinen Schulordnung vorgesehenen außergewöhnlichen Fällen ist 
es nicht möglich, eine Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien auszusprechen (Ein 
Transport/Flugticket Problem wird nicht als außergewöhnlicher Fall betrachtet). Die Eltern der 
Sekundarschüler erhalten zu Beginn des Schuljahres noch ein Rundschreiben bezüglich der Regeln 
für Fehlzeiten während des Schultages.

N. SCHULORDNUNG   


Die Kinder können bis zum Eingangstor gebracht und dort auch wieder abgeholt werden. Wenn es geläutet hat, werden die Schüler der Primarschule von ihrer Lehrkraft im Pausenhof abgeholt und nach dem Unterricht bis zum Ausgang begleitet oder sie werden im Pausehof von den Betreuern des Lernzentrums abgeholt. (Der Treffpunkt wird zu Beginn des Schuljahres festgelegt.)


Es ist den Eltern weder erlaubt, die Kinder bis zur Klassentüre zu begleiten, noch dort oder auf den Gängen auf sie zu warten. Aus Sicherheitsgründen ist es den Erwachsenen nicht gestattet, im Schulgelände und in den Schulgebäuden frei herumzugehen. Ihre Anwesenheit muss auf ein Minimum beschränkt bleiben.  Personen, die eine Funktion an der Schule ausüben (Begleitung, Bibliothek etc.) erkennen Sie daran, dass sie einen Namensschild tragen. Eltern, die eine Verabredung mit einer Lehrkraft haben, werden gebeten, den Haupteingang zu benützen und sich beim Pförtner (oder beim Sicherheitsposten) einzuschreiben, der Ihnen nach dem Hinterlegen eines Ausweises einen Besucherausweis geben wird. Die Eltern werden ersucht, vor dem Lehrerzimmer im 1. Stock auf die Lehrkraft zu warten.


Jedem Schüler der Primärschule und Sekundarschule wird bei Schuljahresanfang ein Exemplar der Schulordnung ausgehändigt. 


Schon jetzt möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die folgenden Punkte lenken:

1. Ausgangsberechtigung der Sekundarschule:

Nur die Schüler der 6 und 7. Klassen haben das Recht, das Schulareal in Freistunden zu verlassen. 

Entsprechend ihrem Stundenplan kann den Schülern der 1.-5. Klassen lediglich erlaubt werden, morgens später zu kommen (Erlaubnis A) oder die Schule früher zu verlassen (Erlaubnis B). Für die Erlaubnis A+B wird den Schülern am ersten Schultag ein Formular ausgeteilt, das die Eltern ausfüllen und unterschreiben müssen.

In besonderen Ausnahmefällen kann einem Schüler gestattet werden, die Schule in einer Freistunde zwischen zwei Unterrichtsstunden zu verlassen. Diese Anfrage zur Genehmigung muss schriftlich im Voraus an die Schulleitung gerichtet werden, welche in gegebenen Falle ihr Einverständnis gibt.
2.
Rauchen :

Es in den Gebäuden sowie auf dem gesamten Gelände der Schule verboten zu rauchen.

O. SCHLIESSFÄCHER  UND SCHŰLERAUSWEIS IN DER SEKUNDARSCHULE    

1. Schließfächer


Jedes Kind ist verpflichtet, während seiner Schulzeit an der Sekundarschule ein Schließfach zu mieten. Dieses Schließfach ist der einzige Ort, wo es seine persönlichen Dinge verschlossen aufbewahren kann.  Die Schule kann nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn Wertgegenstände gestohlen oder beschädigt werden. 


Die Schließfächer werden gegen einen jährlichen Betrag von € 2,50  vermietet. Dieser Betrag wird nicht rückerstattet.


Zu Beginn des Schuljahres wird jedem Schüler eine Schließfachnummer zugeteilt. Die Schüler müssen sich selbst um ein verstellbares Vorhängeschloß kümmern.

Aus Sicherheits-und Hygienegründen behält sich die Direktion das Recht vor, Kontrollen der Schließfächer, nach Möglichkeit in Gegenwart des betroffenen Schülers, durchzuführen.

2.  Schülerausweis

Für jeden Sekundarschüler wird ein Ausweis erstellt, auf dem die verschiedenen Genehmigungen betr. Verlassen des Schulgebäudes vermerkt sein werden. Die Schüler der 6. und 7. Klassen müssen Ihre Schülerkarte jedes Mal vorweisen, wenn sie das Schulgelände verlassen.
Die Kosten dieses Ausweises werden den Eltern verrechnet (3 € pro Schuljahr)
P. ADRESSÄNDERUNGEN    

Die Eltern werden gebeten, der Schulverwaltung jede Änderung ihrer privaten und beruflichen Adressen,  des Arbeitgebers, der Telefonnummern und E-Mail Adresse sofort schriftlich zu melden.
Q. VERSICHERUNG  

Die Schüler sind während der Schulzeit und auf dem Schulweg unfallversichert, sofern die jährliche Versicherungsprämie gezahlt worden ist.  Sie sind für die Zeit, in der sie der direkten oder indirekten Aufsicht der Schule unterstehen, auch haftpflichtversichert. Jedoch  sind sie nicht versichert für Schäden, die sie z.B. mit dem Motorrad oder Auto verursachen.

Weiters sind sie nicht versichert für Schäden an ihrem Eigentum oder ihrer Kleidung und für Schäden, die durch ein Fehlverhalten der Schüler entstehen, das außerhalb der Schulnormen steht oder wenn die Schüler das Schulgelände während der Schulzeit ohne entsprechende Erlaubnis verlassen.

Bei Unfällen werden die Eltern gebeten, sich an die Krankenschwester der entsprechenden Schulstufe zu wenden, damit die Unfallmeldung erstellt werden kann.

Die Schule ist gegen Unfälle bei der luxemburgischen Gesellschaft "Association d´Assurances Accidents" (AAA) versichert. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, daß es unerläßlich ist, bei der Association d´Assurance Accidents  eine vorherige Genehmigung zu erbitten, wenn Sie aufgrund eines Schulunfalls eine Behandlung im Ausland ins Auge fassen.
R. LOKALISIERUNG DER KLASSEN    

Alle Schüler werden entsprechend den folgenden Regelungen in den Schulgebäuden auf dem Kirchberg aufgenommen:

· Kindergartenklassen: "Ecole maternelle" 




4, rue Coudenhove Kalergi

· Grundschule Sprachsektionen DEa, ENa, FI, ES, FRa, NE, SW, PO, PLO




1. Klasse

2. Klasse
3. Klasse
4. Klasse
5. Klasse




Bloc  E


Bloc E/D
Bloc D

Bloc D/B
Bloc B
· Sekundarschule: "Ecole secondaire", Haupteingang:  23, Bd. Konrad Adenauer

Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft schöne und erholsame Sommerferien und ein erfolgreiches neues Schuljahr.








Harald FEIX
P.S. Im Anhang finden Sie eine Aufstellung der Artikel der Allgemeinen Schulordnung, die durch den Obersten Rat am 18. April 2007 geändert worden sind.

STANDING ORDER *

I, the undersigned ………………………………………………………………………………..……………………

Address (home) ……………………..………………………...   Postcode ………….   City ……………………..

Address (work) ……………………………...….………….…..   Postcode ………….   City ……………………..

Tel. (home) ………………   Tel. (work) …..……………   Email ……………..……………………………..…….

Ages and language sections of children attending the school ……………es  da  de  el  en  fr  it  nl  pt  fi  sv

Authorise my bank ……………….…………… to transfer from my account number ……………………….…. the sum of 24 euro the first time on …………………… and thereafter on 1st October of each year, this sum being my annual subscription to the Parents’ Association of the European School in Luxembourg, to the following account:


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST
Account  IBAN LU 77 061 100377 3200


Or :       C.C.P.
Account  IBAN LU 81 1111 0939 4145 0000

Luxembourg, (date) ………………..……
Signature …………………..…..………………………………...

* This standing order cancels and replaces any existing standing order in favour of the Parents’ Association of the European School in Luxembourg.

* PLEASE DO NOT USE YOUR C.C.P. account as the Post Office does not accept annual standing orders.

PLEASE RETURN TO: (see address at bottom of page)

ORDRE PERMANENT *

Je soussigné(e) …..…………………..………………………………………………………..……………………

Adresse (maison) …………………………….……………...   Code postal ………….  Ville …………..……..

Adresse (bureau) ………………………….…………….…..   Code postal ………….   Ville ….……………..

Tél. (maison) …………...…  Tél. (bureau) …..….………  Email …………………….…………………..…….

Âges et sections linguistiques des enfants fréquentant l’Ecole ………… es  da  de  el  en  fr  it  nl  pt  fi  sv

Autorise ma banque ……………….……………… de virer de mon compte numéro ….…………………….   le montant de 24 euros une première fois le ………………… et après le 1er octobre de chaque année, cette somme étant ma cotisation annuelle à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Européenne de Luxembourg, au compte suivant :


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST
Compte  IBAN LU 77 061 100377 3200


Ou :       C.C.P.
Compte  IBAN LU 81 1111 0939 4145 0000

Luxembourg, le (date) ………………………
Signature ………………..………..……………………………....

* Cet ordre permanent annule et remplace tout ordre permanent existant en faveur de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Européenne de Luxembourg.

* VEUILLEZ NE PAS UTILISER VOTRE COMPTE C.C.P. car la Poste refuse le système d’ordres permanents annuels.

VEUILLEZ RENVOYER À : (voir adresse en bas de page)

DAUERAUFTRAG *

Ich, der/die Unterzeichnende ……………………………………………………..…………………..…………..…

Anschrift (privat) ……………………..…….……..................   PLZ ……..…….   Stadt …….….………..............

Anschrift (Büro) ………………………….……….……..........   PLZ ……..…….   Stadt ……...........….………..

Tel. (privat) ……………… Tel. (Büro) …..…..……… E-mail …………….…………………..……......................

Alter und Sektion des Schulkinds/der Schulkinder der Schule …… es  da  de  el  en  fr  it  nl  pt  fi  sv

beauftrage meine Bank ………………..…………… , Konto-Nr …………..……………. , 

den Beitrag von 24 Euro erstmals am ……….………… und dann jeweils am 1. Oktober jeden Jahres als meinen Jahresbeitrag an die Elternvereinigung der Europäischen Schule in Luxemburg auf folgendes Konto zu überweisen:


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST
Konto  IBAN LU 77 061 100377 3200      oder


C.C.P.
Konto  IBAN LU 81 1111 0939 4145 0000

Luxemburg, den ………….……………
Unterschrift ……………………..………………………………...

* Dieser Dauerauftrag annulliert und ersetzt die bestehenden Daueraufträge zugunsten der Elternvereinigung der Europäischen Schule in Luxemburg.

* VERWENDEN SIE BITTE NICHT IHR POSTBANKKONTO, da die Post keine jährlichen Daueraufträge nimmt.

BITTE ZURÜCKSENDEN AN :  (siehe unten)

PLEASE RETURN TO   -   VEUILLEZ RENVOYER À   -   BITTE ZURÜCKSENDEN AN

APEEE  Bâtiment Jean Monnet  Bureau C1/004    L - 2920 LUXEMBOURG
THE PARENTS’ ASSOCIATION

All parents are represented by the “ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES”, which is the only such organisation officially recognised by the European School statute.

It is therefore the only valid representative as concerns the school and the Governing Body. Its officials take part in various school committees (for example the Administrative Board).

The association organises, in cooperation with the school, extra-curricular activities (activités périscolaires), the canteen and the Primary school trips. It gives financial help to parents of Category III according to the funds at its disposal. It organises the school fête as well as various information evenings and coordinates events and activities with class representatives.

In order to be members of the association parents must register with the secretariat and pay an annual subscription of 24€ per family (see the attached standing order form).

A member of the association is entitled to put himself/herself forward as a candidate in elections for the management committee (Comité de Gestion) and to vote in General Assemblies. Members receive regular information about their association and about school issues through our magazine Ad Parentes, which is sent out six times a year.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Les parents sont représentés par l’ association de parents d’élèves en tant que seul organisme reconnu officiellement par les statuts des écoles européennes.

Seul interlocuteur auprès de l’école et auprès du Conseil Supérieur, ses représentants participent aux différents conseils de l’école (comme par exemple le Conseil d’Administration).

L’association organise conjointement avec l’école les activités périscolaires, la cantine et les voyages scolaires du primaire. Elle donne des aides financières aux parents de Catégorie III selon les moyens dont elle dispose. Elle organise la fête de l’école, diverses soirées d’information et coordonne les actions avec les délégués de classes.

Sont membres de l’association les parents qui sont enregistrés auprès de son secrétariat et qui ont payé leur cotisation annuelle, actuellement fixée à 24 € par famille (voir ordre permanent ci-joint).

Être membre de l’association donne le droit de se présenter comme candidat aux élections pour le Comité de Gestion et de voter lors des Assemblées Générales. Les membres reçoivent régulièrement des informations sur leur association et sur la vie à l’école au travers de notre magazine Ad Parentes qui leur est envoyé six fois par an.
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DIE ELTERNVEREINIGUNG

Die Eltern werden durch die Elternvereinigung repräsentiert, die das einzige offizielle Organ ist, das die Statuten der Europäischen Schulen anerkennen.

Die Elternvereinigung ist also der einzige Gesprächspartner gegenüber der Schule und gegenüber dem Obersten Rat. Ihre Vertreter wirken in den verschiedenen Gremien der Schule mit (wie z. B. dem Verwaltungsrat).

Die Elternvereinigung organisiert gemeinsam mit der Schule die außerschulischen Aktivitäten (activités périscolaires), die Kantine und die Klassenfahrten der Grundschule. Sie gibt im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanzielle Hilfen an Eltern der Kategorie III. Sie organi-siert das Schulfest, verschiedene Informationsabende und stimmt die Aktivitäten mit der Schülervertretung ab.

Eltern werden Mitglied der Elternvereinigung, indem sie sich über das Sekretariat der Vereinigung anmelden und den jährlichen Beitrag von z. Zt. € 24,- pro Familie entrichten (siehe beiliegende Einzugsermächtigung).

Die Mitgliedschaft in der Vereinigung berechtigt zur Kandidatur bei den Vorstandswahlen und verleiht das Stimmrecht in den Vollversammlungen. Die Mitglieder erhalten über die Broschüre Ad Parentes, die sechsmal im Jahr zugesandt wird, regelmäßig Informationen über ihre Vereinigung und über das Schulleben.
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� Busverbindung um 13.10 ab Quai 1 Richtung Zentrum-Bahnhof





